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Es gibt keine Instanz, keinen Gott und keine Behörde, die
uns die Verantwortung für den Schutz unserer Lieben und
unserer Heime ablehnen kann, wenn wir nicht selbst etwas
dafür tun. Es gibt auch hier in allen Lagen Schutzmöglichkeiten,

wenn wir uns schützen wollen und uns selbst nicht
aufgeben. Die Zellen der Zivilschutzorganisation einer
jeden Ortschaft oder Stadt bilden die Hauswehren, denen der
Schutz des eigenen Lebens, desjenigen der Angehörigen
und der Mitbewohner des Hauses übertragen ist. Sie allein
können in erster Linie und an vorderster Front zur Erhaltung
der Wohnstätten beitragen; sie bekämpfen das Schadenereignis

im Hause und verhüten dadurch die Weiterausdehnung

auf die Nachbarschaft und setzen mit ihrer Hilfe
dort ein, wo eine solche nötig ist und die vorhandenen Mittel

und Kräfte dazu ausreichen. Diese Hauswehren müssen
eine solidarische Kampfgemeinschaft gegen Feuer und
Panik werden und sie dürfen in keinem Hause fehlen. Kleine
Brände, die nicht an der Quelle bekämpft werden, können
sich ausbreiten, das ganze Haus, den ganzen Strassenzug
und zuletzt das ganze Quartier erfassen. Wer sich gegen
den Zivilschutz sträubt und das kleine Opfer, das für die
Ausbildung und Materialbeschaffung notwendig ist, nicht
bringen will, stellt sich ausserhalb der Gemeinschaft und
er kann im Ernstfall mitschuldig daran werden, wenn Nachbarn

im Flammentod umkommen, Wohnstätten und Hausrat

verloren gehen.
Es ist vorgesehen, in jedem Haus mit 20 und mehr

Einwohnern eine Hauswehr, umfassend sechs bis acht
Personen, zu organisieren. Bei weniger als 20 Personen können
mehrere Häuser zusammengefasst werden, die zusammen
eine mobile Hauswehr bilden. Leiter der Hauswehr ist der
Gebäudechef, der in besonderen Kursen praktisch in seine
Aufgabe eingeführt wird. Auf Grund der bestehenden
Vorschriften werden gegenwärtig vorerst nur die Gebäudechefs

ausgebildet. Für die Hauswehren sollen aber in absehbarer

Zeit Möglichkeiten für den Besuch von freiwilligen
Kursen, zum Beispiel quartierweise, geschaffen werden.

Die Hauswehren bilden die Grundlage des Zivilschutzes.
Nur eine gut ausgerüstete und ausgebildete, mit der
Handhabung der Gerätschaften vertraute Hauswehr wird in der
Lage sein, ihre Aufgabe zu erfüllen. Da der Einsatz der
Hauswehr im eigenen Hause erfolgt, kommt hier in besonderem

Masse vor allem die Mitarbeit der Frauen in Frage,
die als Mütter das eigentliche Herz des Zivilschutzes bilden.
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Zivilschutz

ist Selbstschutz

Die Hauswehren schützen

Heim und Familie

Die Hauswehr sorgt dafür, dass die
Hausbewohner möglichst rasch in die
vorbereiteten Luftschutzräume gelangen. Hier
muss Ruhe und Ordnung herrschen, denn
der Aufenthalt in den Luftschutzräumen
dauert unter Umstanden nicht nur Stunden,
sondern tagelang.

Die Kameraden hi Ife-Kurse des Zivil Schutzes
geben jedem die Möglichkeit, sich mit den
wichtigsten Grundsätzen der Verletzten-
hilfe vertraut zu machen. Der Krieg fordert
viele Opfer — wenn wir entsprechend
ausgebildet sind, kann manchem Menschen
das Leben gerettet werden.
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